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Tatigkeitsbericht der Heimaufsicht nach 8 6 Abs. 5 Wohnteilhabege-
setz

Allgemeiner Teil

Am 01.07.2010 ist in Berlin das neue Wohnteilhabegesetz (WTG) in Kraft getreten. Mit dem
WTG wurde das bisherige "Bundes-" Heimgesetz abgeldst, nachdem im Jahr 2006 im Rahmen
der Foderalismusreform die Gesetzgebungskompetenz fir das Heimrecht auf die Bundes-
lAnder Gbertragen wurde.

Die Durchfuhrung des Wohnteilhabegesetzes obliegt der Heimaufsicht als zustdndige Auf-
sichtsbehdrde.

Nach 8 6 Abs. 5 des Wohnteilhabegesetzes hat die Aufsichtsbehdrde jahrlich einen allgemei-
nen Tatigkeitsbericht zu erstellen. Im vorliegenden Bericht werden unter Beriicksichtigung da-
tenschutzrechtlicher Bestimmungen fur den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 die im
Rahmen der Téatigkeit der Heimaufsicht gewonnenen Erkenntnisse dargestellt. Fur die Grundda-
ten der Heime und die Personaldaten der Heimaufsicht Berlin wurde als einheitlicher Stichtag
der 31.12.2010 zugrunde gelegt.

Rechtsgrundlage fur die Tatigkeit der Heimaufsicht ist das Wohnteilhabegesetz mit den im Be-
richtszeitraum geltenden Rechtsverordnungen des alten ,Bundes-“Heimgesetzes .mit den dazu
ergangenen. Hierzu gehdren die Heimmindestbauverordnung (HeimMindBauV), die Heimper-
sonalverordnung (HeimPersV) und die Heimmitwirkungsverordnung HeimmwV). Diese Verord-
nungen finden weiterhin Anwendung, solange keine neuen Verordnungen nach dem WTG in
Kraft gesetzt worden sind.

Das Wohnteilhabegesetz findet auf alle Wohnformen Anwendung, die dem Zweck dienen, alte-
re Menschen oder pflegebedirftige oder behinderte Volljahrige aufzunehmen, ihnen Wohnraum
zu Uberlassen sowie Betreuung und Verpflegung zur Verfiigung zu stellen und vorhalten und
die in ihrem Bestand von Wechsel und Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner unabhangig
sind und entgeltlich betrieben werden. Neben stationdren Einrichtungen unterliegen somit auch
Wohnformen wie betreute Wohngemeinschaften fur pflegebedirftige Menschen oder Menschen
mit Behinderung dem Wohnteilhabegesetz. Diese Wohnformen fanden im alten Heimgesetz
keine Berilicksichtung. Mit dem Wohnteilhabegesetz wird nunmehr auch dem besonderen
Schutzbedirfnis von Bewohner/innen von Wohngemeinschaften Rechnung getragen, da diese
inzwischen weit verbreitete Wohnform fir viele Menschen eine Alternative zu einer stationaren
Einrichtung darstellt. So sind ambulante Pflegedienste nunmehr verpflichtet, die Pflegewohn-
gemeinschaften zu melden, in denen sie als Erbringer von Pflege- und Betreuungsleistungen
tatig sind.

Aufgrund dieser Meldepflicht wurden von den Pflegediensten bis Ende des Jahres rund 400
Pflegewohngemeinschaften in Berlin gemeldet. Dariliber hinaus findet das Wohnteilhabegesetz
Anwendung auf die rund 380 Wohngemeinschaften fir behinderte oder seelisch erkrankte
Menschen

Das Wohnteilhabegesetz ist ein Schutzgesetz fir die in betreuten Wohnformen lebenden Men-
schen. Es ist Aufgabe der Heimaufsicht auf die Beachtung und den Schutz der Wirde, der Inte-
ressen und der Bedurfnisse pflege- und betreuungsbedirftiger Menschen und Menschen mit
Behinderungen hinzuwirken.

Die Heimaufsicht sieht die Schwerpunkte ihrer Tatigkeit in der Information und Beratung nach
8 5 WTG , in der regelmalligen Prufung der Einrichtungen nach 8 17 WTG sowie in der Bear-
beitung von Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehdrigen, Betreuern oder
andere Personen, die ihre Interessen und Rechte oder die von Dritten in einer Einrichtung be-
eintrachtigt sehen. Finden Beschwerdegriinde ihre Bestatigung oder werden Méangel bei einer
Prifung festgestellt, wird der Einrichtungstrager von der Heimaufsicht zunachst umfassend be-
raten. Werden Méangel nach durchgefiihrter Beratung und Fristsetzung nicht abgestellt, kann die
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Heimaufsicht ordnungsrechtlich einschreiten und férmliche Verfahren wie z.B. Anordnungen
nach § 22, Beschaftigungsverbote nach § 23, Belegungsstopp nach § 24 bis hin zur Untersa-
gung des Betriebes nach § 25 Wohnteilhabegesetz einleiten. Durch die umfassende Beratung
der Heimaufsicht kann in den meisten Féllen auf ein ordnungsrechtliches Einschreiten verzich-

tet werden, so dass die Zahl der Bescheide nach 8§88 22 bis 25 Wohnteilhabegesetz sehr gering
ist.

Im Land Berlin ist die Heimaufsicht als gesamtstadtische Aufgabe dem Landesamt fir Gesund-
heit und Soziales zugeordnet. Die Fachaufsicht wird durch die flr Soziales zustandige Senats-
verwaltung ausgeubt.

Datenteil

l. Grunddaten der Heime

Il. Tatigkeit der Heimaufsicht

Il. Art der bei den Prifungen vorgefundenen Méangel
V. Bescheide

V. Arbeitsgemeinschaften nach § 28 WTG

VI. Sonstige Schwerpunkte der Heimaufsicht

|. Grunddaten der stationaren Einrichtungen

1. Einrichtungen Anzahl der
Einrichtungen

1.1 Einrichtungen fur altere Menschen, 18 613

die keine Pflegeeinrichtung sind

1.2 Einrichtungen fur Pflegebedurftige 414 38.214

davon

1.2.1 volistationare Pflegeeinrichtungen
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(ohne Hospiz) 295 32.547
1.2.2 Einricht. der Kurzzeitpflege 532 |
1.2.3 Einricht. der Tagespflege 1332
1.2.4 Nachtpflegeeinrichtungen @
1.2.5 Hospize 147



1.3 Stat. Einrichtungen fiir Menschen
mit Behinderungen 147

davon Ubergangswohnheime

1.4 Heime/Heimplatze gesamt 579

|_3.656 ]
184

Die Kapazitat aller stationéaren Einrichtungen hat sich in den Jahren 2008 — 2010 insgesamt um

1480 Platze gesteigert.

2. Grunddaten der betreuten Wohngemeinschaften

2.1 Wohngemeinschaften fir pflegebedirftige Menschen

gemeldete Wohngemeinschaften 405

2.2 Wohngemeinschaften fir Menschen mit Behinderung

gemeldete Wohngemeinschaften 388

3. HeimschlieBungen und Betriebsuntersagungen
Anzahl

der Heime
Anzahl der im Berichtszeitraum

geschlossenen Heime
davon SchlieBungen durch Trager

Betriebsuntersagungen durch die

Heimaufsicht @

4. Personal fur betreuende Tatigkeiten

Einhaltung der Fachkraftquote in vollstationdren Pflegeeinrichtungen

Anzahl der Einrichtungen, bei denen die Heimaufsicht einen
Fachkrafteanteil von mindestens 50 % fur betreuende
Tatigkeiten festgestellt hat

Anzahl der Einrichtungen mit Befreiung nach 8 5 Abs. 2 HeimPersV

Anzahl der Einrichtungen ohne Befreiung nach 8 5 Abs. 2 HeimPersV,
bei denen die Heimaufsicht einen Fachkréafteanteil von mindestens
40 % bis unter 50 % fir betreuende Téatigkeiten festgestellt hat

Anzahl der Heime ohne Befreiung nach § 5 Abs. 2 HeimPersV,
bei denen die Heimaufsicht einen Fachkréfteanteil von unter
40 % fur betreuende Tatigkeiten festgestellt hat

zugelassene
Heimplatze
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5. Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner

Anzahl der Einrichtungen, fur die die Wahl eines Bewohnerbeirates 470
rechtlich vorgesehen ist

davon
Anzahl der Einrichtungen, in denen ein Bewohnerbeirat gewahlt wurde | 231 |

Anzahl der Einrichtungen mit Ersatzgremium
an Stelle des Bewohnerbeirates | 15 |

Anzahl der Einrichtungen mit Bewohnerfursprecher | 204 |

Ergédnzende Bemerkungen zur Gesamtsituation der Mitwirkung:

In den Pflegeeinrichtungen gestaltet sich die Wahl von Bewohnerbeiraten aufgrund des hohen
Alters der Bewohnerinnen und Bewohner zunehmend schwieriger. In den Behinderteneinrich-
tungen ist die Wahl von Bewohnerbeiraten dagegen relativ unproblematisch.

[l. Tatigkeit der Heimaufsicht

1. Personalausstattung der Heimaufsicht in Vollzeitstellenanteilen

Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter 22,5
eigene Fachkrafte (Pflegefachkrafte, Sozialpadagogen,
Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger)

externe Fachkrafte/Sachverstandige @

2. Beratungen

Im Folgenden sind keine Beratungstatigkeiten erfasst, die Ublicherweise Bestandteil anderer
bereits erfasster Tatigkeiten der Heimaufsicht sind, z.B. Beratungen in mtndlicher oder schriftli-
cher Form im Zusammenhang mit einer Priifung von Einrichtungen nach § 17 WTG (siehe 1.
4.). Als eine Beratung wird eine Beratung erfasst, die sich auf einen Gegenstand/Ereignis (z.B.
Heimvertrag, Entgelterhthung) bezieht und/oder an einen Empfangerkreis (z.B. einen Bewoh-
ner und seinen bevollméachtigten Angehdrigen, einen Trager und seine Beschéftigten) richtet.
Es werden jeweils die wichtigsten Schwerpunkte der Beratungen genannt.

2.1  Anzahl der Beratungen nach 8§ 5 Abs.1 WTG 2.051

Beratung von Bewohnerinnen und Bewohner, Bewohnerbeirdte und Bewohnerfiirsprecher und
sonstigen Personen mit einem berechtigten Interesse sowie Trdger von bestehenden oder neu
zu griindenden Einrichtungen

Insbesondere zu:

Heimvertrage; Entgelterhhungen; Freihaltegeldregelung; Kindigung von Heimvertragen; Fra-
gen beim Einrichtungswechsel; Durchfiihrung von Bewohnerbeiratswahlen; Bestellung von Be-
wohnerflrsprechern; Rechte und Pflichten der Bewohnerbeirate/-fursprecher; Unterbringung
von Angehdrigen; Pflegequalitéat; Personaleinsatz; Neubauvorhaben; Umbauplane bestehender
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Einrichtungen; Umstrukturierungen; Anforderungen an den Einrichtungsbetrieb; Ubernahme
bestehender Einrichtungen

2.2 Anzahl der Beratungen nach § 5 Abs. 2 WTG

Beratung und Information zu Wohngemeinschaften

Insbesondere zu:

Abgrenzung Einrichtungen/Wohngemeinschaften; Pflichten der Leistungserbringer; Selbstbe-
stimmung der Bewohnerinnen und Bewohner in Wohngemeinschaften; Pflege- und Betreu-
ungsqualitat, Personaleinsatz, bauliche Anforderungen an Wohngemeinschaften,

3. Uberwachungen im Berichtszeitraum
3.1. Anzahl der Anzeigenpriifungen neuer Heime

3.2 Uberwachungen nach § 17 WTG

Erfasst werden nur Uberpriifungen der Heime vor Ort. AnschlieRende Beratungen ggf. auch vor
Ort, Auswertungen von Unterlagen etc. mit zeitichem und inhaltichem Zusammenhang zur ers-
ten Priifung vor Ort werden nicht gesondert gezahlt. Uberwachungen vor Ort an mehreren Ta-
gen mit zeitlichem und inhaltlichem Zusammenhang zahlen nur als eine Uberwachung. Anlass-
bezogene Uberwachungen sind Uberwachungen, die nur einen Teil der heimrechtlichen An-
forderungen zum Gegenstand hatten. Vollstandige Uberwachungen, deren Termin durch einen
Anlass vorgezogen wurde, zahlen dagegen zu den Regeliberwachungen.

gesamt angemeldet unangemeldet
Anzahl der Regeliiberwachungen | 508 | | 382 | | 126 |
davon gemeinsam mit dem MDK | 0o | | 0o | | 0|
in der Nacht | 0 | | 0| | 0|
Anzahl der anlassbezogenen Uberwachungen | 115 | 24 | [ o1 |
davon gemeinsam mit dem MDK | 0 | | || |
zur Nachtzeit | 0o | | | |

3.3. Verzicht auf Prifungen nach 8§ 17 Abs. 3WTG

Anzahl gesamt

davon nach Prifung des MDK

dil

nach Prifung anderer Sachverstandiger

4. Mangelberatungen nach 8§ 21 WTG
Anzahl der Mangelberatungen (mundlich und/oder schriftlich) 289

davon mit formlicher Beteiligung von Kostentragern



5. Beschwerden
Beschwerden richten sich auf die Beseitigung eines konkret benannten (vermeintlichen) Missstandes.
Anfragen fallen nicht hierunter.

W

\
[EEY
[EY

Anzahl der bei der Heimaufsicht eingegangenen 5

Beschwerden (insgesamt)

davon Anzahl der von der AG 8 28 WTG

an die Heimaufsicht geleiteten Beschwerden
Anzahl der Beschwerden im Einzelnen (Mehrfachnennungen moglich):

Pflege-/Betreuungsqualitét

davon

Durchfiihrung der Pflege

Durchfuihrung der sozialen Betreuung

(z.B. Tagesstrukturierung, Betreuungsintensitét)

Arztliche und gesundheitliche Betreuung

(z.B. Sicherung arztlicher Betreuung, Versorgung mit Medikamenten)

Hauswirtschaft

davon
Qualitat der Speise- und Getrankeversorgung

Selbstbestimmung und Lebensqualitat

(z.B. Personlichkeitsrechte, Kontaktmaglichkeit, Gestaltungsfreiheit)

Hygiene

Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner

=
(o]

davon
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Mitwirkungsrechte

Unterstutzung durch die Heimleitung
Schulung der Bewohnerbeirate/-flirsprecher @
Entgelterh6hungen
Bauliche Anforderungen
Sonstiges

Beschwerdegrinde unter Sonstiges waren u.a. :

Hausverbot fir Angehorige, Barbetragsverwaltung, Abrechnungsverfahren der Einrichtung,
Diebstéahle
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l1l. Art der bei den Prifungen vorgefundenen Mangel

10.

Mangel in der Pflegequalitat

(z.B.: zu wenig Prophylaxen, zu wenig Mobilisation, zu wenig Kontinenztraining, zu wenig Hilfestel-
lung bei Nahrungs-/Flissigkeitsaufnahme)

Die beispielhaft genannten Mangel wurden weiterhin vorgefunden. Prifung, Beratung und
Information der Tréger erfolgt im Regelfall durch MDK und Pflegekassen.

Mangel in der Betreuungsqualitat

Die Angebote von tagesstrukturierenden Maflinahmen sind teilweise unbefriedigend. Beson-
ders an Wochenenden sind diese Angebote haufig unzureichend. Die soziale Betreuung der
Bewohnerinnen und Bewohner ist haufig ebenso problematisch. Die Einbeziehung von Be-
wohnern mit Demenz ist mitunter nicht immer ausreichend. Die Heimaufsicht berat die Tra-
ger entsprechend.

Mangel in der Pflege-/Betreuungsplanung

Die Biographiearbeit ist teilweise unzureichend. Die Pflege- und Betreuungsplanung wurde
mitunter nicht fortgeschrieben. Die Einbeziehung von Angehdrigen und Betreuern ist haufig
problematisch. Die Heimaufsicht berat die Trager entsprechend.

Méangel in der Pflege-/Betreuungsdokumentation

Die Pflege- und Betreuungsdokumentation wies vielfach erhebliche Liicken auf. Aul3erge-
wohnliche Vorkommnisse wurden teilweise nicht oder nur unzureichend dokumentiert. Viele
Dokumentationen sind hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit, Fortschreibung und Zielabglei-
chung problematisch. Die Heimaufsicht berat die Trager entsprechend.

Mangel bei der Durchfuhrung des Pflegeprozesses
s. Angaben zu 1.

Mangel in der Personalausstattung

Es wurden Mangel hinsichtlich Quantitat und Qualitat des Personals festgestellt. Die Fach-
kraftquote von mindestens 50% wurde nur in sehr wenigen Fallen unterschritten. Die Fort-
bildung von Pflegekraften ist vielfach nicht oder nicht ausreichend gesichert. Die Heimauf-
sicht berat die Trager entsprechend.

Mangel in der Arbeitsorganisation

Mangel in der Organisation der Arbeitsablaufe konnten festgestellt werden. Abgrenzung
von Pflege und Hauswirtschaft war nicht immer nachvollziehbar. Mitunter ist die Dienstplan-
gestaltung nicht bedarfsgerecht. UnzweckméafRige Dienstplangestaltung fuhrte zur Unterbe-
setzung von Spat- und Wochenendschichten. Dienstplane waren durch Uberschreibungen,
fehlenden Angaben zur den Beschaftigten hinsichtlich Ausbildung, regelméRige Arbeitszeit
schwer nachvollziehbar.

Bauliche Mangel

Orientierungshilfen sind insbesondere fiir Menschen mit Demenz nicht und nur unzurei-
chend vorhanden. Sanitdranlagen, Funktionsraume und Bewohnerzimmer sind sanierungs-
bzw. renovierungsbedurftig. In einigen Einrichtungen fehlt es an geeignete Abstellflachen.
So wird u.a. die zweckentfremdete Nutzung von Pflegebadern durch Abstellen von Rollstih-
len und Lagern von Pflegehilfsmitteln festgestellt und bemangelt.

Hygienemaéangel
Funktionsrdume und Sanitaranlagen wurden beanstandet. In zwei Féllen wurde das zustan-
dige Gesundheitsamt eingeschaltet.

Mangel bei der Medikamentenaufbewahrung

Medikamente waren unzureichend gekennzeichnet, z.B. Name, Anbruch- bzw. Verfallsda-
tum fehlt. Medikamente hatten mitunter das Haltbarkeitsdatum Uberschritten. Die
Heimaufsicht berat die Trager entsprechend.
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11.Unzuléassige, die Freiheit entziehende MaRnahmen
Es wurden freiheitsentziehende MaRnahmen festgestellt, fir die keine Einwilligung des Be-
wohners oder ein Beschluss des Amtsgerichts vorgelegen hat. Die Heimaufsicht berat die
Trager entsprechend.

12.Mangel in Heimvertragen
Gravierende Mangel wurden nicht festgestellt. Im Einzelfall wurde der Trager durch die
Heimaufsicht entsprechen beraten.

13. Méangel bei der Umsetzung der Heimmitwirkungsverordnung
Gravierende Mangel wurden nicht festgestellt. In Einzelfallen konnten Meinungsverschie-
denheiten zwischen Heim und Bewohnerbeirat durch die Beratung der Heimaufsicht beige-
legt werden.

14. Mangel bei der Erndhrung und Flissigkeitsversorgung
Der Zeitabstand zwischen Abendessen und Fruhstlck ist zu lang. Die Information tber die
Maglichkeit einer Spatmahlzeit ist unzureichend. Die Getrankeversorgung ist problematisch.
Fehlende Unterstitzung der Bewohner bei der Nahrungs- und Flussigkeitsaufnahme. Die
Heimaufsicht berat die Trager entsprechend.

V. Bescheide

1. Anzahl der Feststellungsbescheide nach 8§ 19 WTG im Berichtszeitraum

2. Anzahl der im Berichtszeitraum erlassenen Anordnungen
zur Mangelbeseitigung nach § 22 WTG.

3. Anzahl der im Berichtszeitraum erlassenen Beschéaftigungsverbote
nach § 23 WTG

4. Anzahl der im Berichtszeitraum erlassenen Belegungsstopps
in stationaren Einrichtungen nach § 24 WTG

5. Anzahl der im Berichtszeitraum erlassenen Untersagungen
nach § 25 WTG

ol O I I

6. Anzahl der Befreiungen nach § 31 HeimMindBauV im Berichtszeitraum
Hier sind die wichtigsten Griinde fiir die Bescheiderteilung zu benennen:

§ 4 Aufziige, 810 sanitdre Anlagen, 813 Gebaudezugang, 8§ 14 Wohnplatze, § 23 Pflegeplatze,
§ 27 sanitare Anlagen, 8 30 Angleichungsfristen

8. Anzahl der Befreiungen nach 8§ 11 HeimPersV im Berichtszeitraum 2

-

9. Anzahl der Zustimmungen nach 8 5 Abs. 2 HeimPersV im Berichtszeitraum
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V. Darstellung der Struktur der Arbeitsgemeinschaft nach 8 28 WTG und
der Zusammenarbeit der Heimaufsicht mit den anderen AG-Mitgliedern:

Die Arbeitsgemeinschaft (AG28) setzt sich aus vier Vertretern der Pflegekassen, zwei Vertre-
tern des MDK, drei Vertretern der fur Soziales zustandigen Senatsverwaltung (einschl. Trager
der Sozialhilfe) sowie drei Vertreter der Heimaufsicht zusammen. Den Vorsitz und die Geschaf-
te der AG 28 fuhrt die Heimaufsicht. Die AG 28 tagt regelmafig im Abstand von drei Monaten.
Dabei erfolgt u.a. ein Austausch tber Prifungsergebnisse von Einrichtungen, bei denen erheb-
liche Mangel festgestellt worden sind. Dartiber hinaus findet zwischen den Sitzungen ein regel-
mafiger Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern statt.

VI. Sonstige Schwerpunkte der Tatigkeit der Heimaufsicht :

Die Heimaufsicht sieht mit Inkrafttreten des Wohnteilhabegesetzes einen besonderen Bedarf an
allgemeiner Information und Beratung zum neuen Gesetz. Insbesondere fiir die betreuten
Wohngemeinschaften, die nunmehr in den Anwendungsbereich des Wohnteilhabegesetzes
fallen, besteht ein sehr hoher Informations- und Beratungsbedarf. Da die Inkraftsetzung der
neuen Rechtsverordnungen zum WTG schrittweise im Jahr 2011 erfolgen soll, kénnen insbe-
sondere Fragen zu Personal- oder baulichen Anforderungen derzeit nur mit Hinweis auf die
derzeit noch gultigen alten Heimverordnungen beantwortet werden. Hinsichtlich der betreuten
Wohngemeinschaften finden sich fur diese Wohnform hinsichtlich Personal und bauliche Aus-
stattung keine Regelungen in den noch geltenden Heimverordnungen.

Daher erfolgt eine enge Abstimmung mit der Senatsverwaltung fir Soziales hinsichtlich der
Umsetzung des Wohnteilhabegesetzes sowie eine Mitwirkung der Heimaufsicht an den Entwir-
fen zu den WTG-Personal-, Bau- und Mitwirkungsverordnungen.

Anhang

Anschrift der Heimaufsichtsbehdérde

Landesamt fur Gesundheit und Soziales
Heimaufsicht

Turmstralle 21

10559 Berlin

Zentrale Rufnummer: 90229 3333

Fax: 90229 3298

E-Mail: Heimaufsicht@lageso.berlin.de

Geschéftsstelle

Frau Drews Tel. 90229 3214
Frau Radoschowski Tel. 90229 3215
Herr Poek Tel. 90229 3216



	Heimaufsicht in Berlin
	Bericht 2010
	Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht Berlin
	nach § 6 Abs. 5 Wohnteilhabegesetz
	für das Jahr 2010
	Allgemeiner Teil
	I. Grunddaten der stationären Einrichtungen
	II. Tätigkeit der Heimaufsicht
	III. Art der bei den Prüfungen vorgefundenen Mängel
	IV. Bescheide
	V. Darstellung der Struktur der Arbeitsgemeinschaft nach § 28 WTG und      der Zusammenarbeit der Heimaufsicht mit den anderen AG-Mitgliedern:
	VI. Sonstige Schwerpunkte der Tätigkeit der Heimaufsicht :
	Anhang
	Anschrift der Heimaufsichtsbehörde 
	Geschäftsstelle



